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Die Stadtküchen und die Restaurants haben in weit 
größerem Maße als bisher fertige Gerichte ins Haus zu 
liefern.

Die Landgaststätten haben zur Unterstützung der 
sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft neue 
Formen der Versorgung und der kulturellen Betreuung 
der LPG, VEG und MTS, wie z. B. Übernahme der 
Speisenzubereitung für landwirtschaftliche Produktions
genossenschaften und Versorgung der Brigaden am Ar
beitsplatz, zu entwickeln. Die Zahl der Landgaststätten 
ist wesentlich zu erhöhen.

Die Zahl der Teilnehmer an der Gemeinschaftsver
pflegung ist zu steigern. Die Werkküchen sind zu Werk
restaurants zu entwickeln.

2. Versorgung der Bevölkerung mit Reparaturen und 
Dienstleistungen

Bei der weiteren Verbesserung der Lebensbedingun
gen der Bevölkerung und insbesondere der Arbeits
und Lebensbedingungen der berufstätigen Frauen 
kommt der Entwicklung der dienstleistenden Wirtschaft, 
wie den Wäschereien, den Reinigungs- und Bügelanstal
ten und den Dienstleistungen auf anderen Gebieten, 
eine große Bedeutung zu. Ebenso ist es erforderlich, 
die Bedürfnisse der Bevölkerung an Reparaturen sowie 
an Montage- und Installationsarbeiten bedeutend besser 
als bisher zu befriedigen.

In den Betrieben der dienstleistenden Wirtschaft, wie 
z. B. den Wäschereien, den chemischen Reinigungen 
und den Bügeleien, sind die Leistungen für die Bevöl
kerung bedeutend zu erhöhen. Durch die Vergrößerung 
der Reparaturarbeiten ist die Werterhaltung an Gebäu
den, Grundstücken und Einrichtungen sowie die In
standhaltung von Gebrauchsgegenständen und von tech
nischen Konsumgütern ständig zu erweitern und zu 
verbessern.

Die örtlichen Staatsorgane, insbesondere die Räte der 
Kreise und Städte, haben die Versorgung der Bevölke
rung mit Reparaturen und Dienstleistungen zu organi
sieren und die ständig bessere Befriedigung der Be
dürfnisse der Bevölkerung sicherzustellen. Bei der Bil
dung von Produktionsgenossenschaften des Handwerks 
und der staatlichen Beteiligung an Privatbetrieben sind 
die Reparatur- und Dienstleistungsbetriebe besonders 
zu fördern. Soweit das Handwerk und die private Wirt
schaft den Bedarf nicht decken kann, sind neue volks
eigene Dienstleistungs- und Reparaturkapazitäten zu 
schaffen. Durch die Räte der Kreise und Städte ist die 
Versorgung der Reparatur- und Dienstleistungsbetriebe 
mit Material und Arbeitskräften voll zu sichern.

Der staatliche und genossenschaftliche Handel hat die 
Aufgabe, im engen Zusammenwirken mit dem Hand
werk und der Industrie durch den Abschluß von Ver
trägen und die Errichtung von Annahmestellen, aktiv 
an der Erhöhung der Dienstleistungen für die Bevölke
rung mitzuwirken.

Alle Betriebe, die technische Konsumgüter hersteilen, 
haben unter Beteiligung des Handwerks und der ört
lichen Industrie einen solchen Garantie- und Kunden
dienst einzurichten, durch den alle Verbraucher schnell 
und in guter Qualität versorgt werden. Sie sind ver
pflichtet, ihre Vertragswerkstätten ausreichend mit 
Originalersatzteilen zu versorgen und durch hohe Qua
lität ihrer Erzeugnisse beizutragen, den Umfang der 
Reparaturarbeiten möglichst niedrig zu halten.

Damit die Bevölkerung viele kleine Instandhaltungen 
selbst durchführen kann, sind besonders dafür mehr 
Ersatzteile und Reparaturmaterialien im Einzelhandel 
anzubieten.

Durch staatliche Investitionen sind bis 1965 in den 
größeren Städten 50 Industriewäschereien mit moder
nen Ausrüstungen neu zu errichten. Die örtlichen 
Staatsorgane werden beauftragt, die Auslastung aller 
bestehenden Kapazitäten zu erhöhen und weitere Ein
richtungen für chemische Reinigungen, Bügeleien und 
andere Dienstleistungen zu schaffen. Die örtlichen 
Volksvertretungen werden aufgerufen, die Räte der 
Kreise und Städte bei der Verbesserung der Versor
gung der Bevölkerung mit Reparaturen und Dienst
leistungen allseitig zu unterstützen.

3. Entwicklung des Wohnungswesens

Eine der wichtigsten Aufgaben des Sieben jahr planes 
ist die schnelle Verbesserung der Wohnverhältnisse und 
der Wohnkultur der Bevölkerung. Bis 1965 soll der 
Wohnraummangel im wesentlichen beseitigt werden.

Zu diesem Zweck sind von 1959 bis 1965 mindestens 
772 000 Wohnungen zu errichten, davon 691 000 durch 
Neubau und 81 000 Wohnungen durch Um- und Ausbau 
sowie durch Wiedergewinnung zweckentfremdet ge
nutzter Räume.

Die neuen Wohngebäude sind in den Städten vor 
allem mit vier Geschossen und auf dem Lande mög
lichst mit drei Geschossen zu errichten. Bei der Aus
stattung der Typenwohnungen ist ein hoher Stand des 
Wohnkomforts zugrunde zu legen. In zunehmendem 
Maße sind die Neubauwohnungen zentral zu beheizen. 
In den Geschoßwohnungen sind in zunehmendem Maße 
Einbaumöbel für Küchen und Schränke vorzusehen.

Der genossenschaftliche Wohnungsbau ist im Laufe 
des Siebenjahrplanes auf das Vierfache zu steigern. Sein 
Anteil am gesamten Wohnungsbau soll 1965 mindestens 
62 °/o betragen.

Zur Erhaltung und Verbesserung der vorhandenen 
Wohnungen sind verstärkt Instandsetzungs- und In- 
standheltungsmaßnahmen durchzuführen. Dabei ist eine 
kontinuierliche und komplexe Instandsetzung ganzer 
Straßenzüge und Wohngebiete anzustreben, um die 
mechanisierte und spezialisierte Ausführung dieser Ar
beiten zu erreichen und das Gesamtbild der Städte 
schneller zu verschönern.

Die Zentren der zerstörten Städte sind im wesent
lichen bis zum Jahre 1965 wiederaufzubauen. Von be
sonderer Wichtigkeit ist der Aufbau der Stadtzentren in 
Berlin, Leipzig, Dresden, Karl-Marx-Stadt, Magdeburg, 
Rostock, Potsdam, Gera, Dessau, Frankfurt (Oder) und 
Neubrandenburg. Auch in anderen kriegszerstörten 
Städten ist die Wiederherstellung der Zentren zu be
schleunigen.

Die Räte der Kreise und Gemeinden sollen für die 
Durchführung des großen Wohnungsbauprogramms im 
Rahmen des Nationalen Aufbauwerkes breite Kreise 
der Bevölkerung gewinnen.

Es ist anzustreben, daß vor allem Reparatur- und 
Renovierungsarbeiten an bestehenden Wohnungen und 
Wohngebäuden sowie Aufschließungsarbeiten für den 
Wohnungsneubau im Nationalen Aufbauwerk durchge
führt werden.


